
36 F. Kurze.

Man sieht daran, wie der Lorscher Chronist seine 
Vorlage ohne vieles Nachdenken verkürzt und willkürlich 
in Abschnitte zerlegt, der Verfasser der jüngeren Recension 
des VW aber den Text durch eigene Zuthaten, die zum 
grössten Theile nur phrasenhaftes Beiwerk sind, unmässig 
erweitert und dabei doch aus dem Inhalt unachtsam die 
wichtigsten Dinge auslässt.

Um zunächst beim Chron. Laur. stehen zu bleiben, 
so zeigt seine Kapiteleintheilung, dass die Quelle ohne 
fortlaufende Jahreszahlen war. Mit Pückert (146f.) bin 
ich übrigens der Meinung, dass der Lorscher Chronist 
schwerlich geglaubt haben kann, den Stoff mit dieser 
Zerlegung in Kapitel richtig auf die Jahre zu vertheilen. 
Zufällig ist es allerdings wohl nicht, wenn die Zahl der 
Kapitel bei Karl Martell wie bei Pippin genau der Zahl 
der Regierungsjahre entspricht; ich sehe darin aber nur 
eine unnütze Spielerei des Verfassers.

Die erweiternde Bearbeitung, bei welcher 
gleichwohl wichtige Nachrichten der älteren Recension 
ausgefallen sind, scheint sich besonders auf den Abschnitt 
von 687—741 erstreckt zu haben. An den Ann. Mett., 
mit welchen das Fragment der Arundel-Hs. 375 (bei 
Freher 168—170) bis 692 im ganzen übereinstimmt, lässt 
sich noch mit einiger Sicherheit verfolgen, in welcher 
Weise der Bearbeiter verfuhr. Vergleichen wir die beiden 
ersten Sätze von 687 und 688 mit einander:

687: ‘Pippinus, Ansegiseli 
nobilissimi quondam Franco­
rum principis filius, post plu­
rima proelia magnosque tri­
umphos a Deo sibi concessos 
orientalium Francorum, 
glorioso genitori feliciter 
succedens, suscepit prin­
cipatum’;

688: ‘Pippinus successi­
bus prosperis orientalium 
Francorum, quos illi pro­
pria lingua Osterliudos vo­
cant , suscepit princi­
patum ’;

so ist offenbar der Inhalt und zum Theil auch der Wort­
laut beider derselbe. Was dazwischen steht, sind phrasen­
hafte Mittheilungen über Pippins Jugend, die vom Be­
arbeiter hinzugesetzt sind. Die erste Recension enthielt 
wahrscheinlich nur den einen Satz, den der Bearbeiter 
verdoppelt hat; in einer unzweifelhaft ursprünglicheren 
Fassung1 finden wir denselben an der Spitze des Chron.

1) Vgl. Cont. Fred. 3(97): ‘In Auster quoque mortuo Vulfoaldo 
duce Martinus dux et Pippinus, filius Anseghysilo quondam Franco nobile,


